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 Veröffentlicht am 23.04.1998

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §26 Z5;

Rechtssatz

ISd § 26 Z 5 EStG 1988 stellt die Beförderung des Arbeitnehmers durch den Arbeitgeber auf einer solchen Strecke

einen Vorteil aus dem Dienstverhältnis dar, wenn kein Werkverkehr vorliegt.
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